
Anlage 1  
(zu § 4 Absatz 1)  

Antragsliste Nr. ........ 1  

ANTRAG AUF EINLEITUNG EINES VOLKSBEGEHRENS 
 

An die  
Burgenländische Landesregierung  
in Eisenstadt 
 
 

A) 
 

Die eigenhändig unterfertigten, in der Landes-Wählerevidenz eingetragenen und zum Landtag 

wahlberechtigten Personen beantragen, ein Verfahren für ein Volksbegehren auf Grund des 

Burgenländischen Volksbegehrensgesetzes einzuleiten, das auf die Erlassung eines 

Gesetzes betreffend  

.................................................................................................................................................... 

mit nachstehendem Wortlaut gerichtet ist: (folgt der Wortlaut des Gesetzesentwurfes)2  

 

Die Begründung des Volksbegehrens mit den erforderlichen Unterlagen ist angeschlossen.  

B)  
Als bevollmächtigte Person, die die Antragstellerinnen und Antragsteller vertritt, wird namhaft 

gemacht: 
................................................................................................................................................................... 

(Familien- und Vorname, Geburtsdatum, Wohnadresse) 

 
C)  

Politischer Bezirk: ....................................................................................................................  
Ortschaft, Straße, Gasse, Platz, Nr.: .......................................................................................  
Gemeinde: ............................................................................................................................... 

 

 

Anmerkungen 1 bis 3 

Nähere Vorschriften betreffend die Antragslisten 

1 Die Antragslisten, die dem Einleitungsantrag beizulegen sind, müssen nach Bezirken und Gemeinden 

geordnet sein. Die so geordneten Antragslisten sind mit fortlaufenden Nummern (rechte obere Ecke der 

Anlage 1) zu versehen. Schließlich ist eine Aufstellung beizulegen, aus der ersichtlich sein muss, wie 

Fortl. 
Zahl 3 

Familienname und Vorname 
(voll ausschreiben) 

(IN BLOCKSCHRIFT) 
 

Geburtsdatum 

Wohnadresse 
(Ortschaft, 

Straße, 
Gasse, Platz, 

Nr) 

Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    



viele Unterschriften jede Antragsliste enthält und wie viele Personen insgesamt in allen Antragslisten 

eingetragen sind (zB Antragsliste Nr. 1 ....... 30 Unterschriften; Antragsliste Nr. 2 ........ 24 Unterschriften; 

Antragsliste Nr. 3 ........ 36 Unterschriften und so fort; Gesamtsumme: 105 Unterschriften).  

2 Reicht der hier für den Wortlaut des Gesetzesentwurfes (Titel und Inhalt) vorgesehene Raum nicht 

aus, so sind Einlageblätter zu verwenden, die der Antragsliste noch vor der Eintragung der Unterschrift 

anzuheften sind. Sind für die Aufnahme von Unterschriften weitere Listen erforderlich, so sind letztere 

der ersten Antragsliste noch vor den weiteren Eintragungen anzuheften. In diesem Fall genügt es, wenn 

auf der zweiten und den folgenden Antragslisten nur der Titel des begehrten Gesetzes angeführt ist.  

3 In jeder Antragsliste sind die darin enthaltenen Unterschriften mit fortlaufenden Zahlen von 1 bis ........ 

zu versehen. Die fortlaufende Zahlenreihe beginnt also bei jeder Antragsliste, auch wenn mehrere 

vorgelegt werden, immer mit 1 und endet mit der bei der letzten Unterschrift auf dieser Antragsliste 

aufscheinenden Zahl. 

HINWEIS: Wer in den Antragslisten eine andere als seine Unterschrift oder seine Unterschrift mehrmals 

einträgt, begeht, wenn darin keine von den Gerichten zu bestrafende Handlung gelegen ist, eine 

Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 

Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
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